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Versprechen aus  
besserer Zeit

Mit der Ankündigung eines neuen Preis
modells zum 1. November, das für einen 
Großteil der Kunden den Abschied vom 
kostenlosen Girokonto bedeuten dürfte, hat 
die Postbank die Öffentlichkeit aufge
schreckt – dies umso mehr, als die Bonner 
zu den ersten Kreditinstituten in Deutsch
land gehörten, die das Gratiskonto ein
geführt haben. Insofern kann die Ent
scheidung der Postbank vielleicht als 
Trendindikator gesehen werden. 

Ein enormer öffentlicher Aufschrei war der 
Postbank gleichwohl gewiss – wie immer, 
wenn Banken an der Konditionenschraube 
drehen (müssen). Doch schlimmer geht 
bekanntlich fast immer. Und dafür hat im 
Falle der Postbank die Verbraucherzen trale 
Hamburg gesorgt. Sie hat die Bank näm
lich abmahnen lassen, weil sie die neuen 
Entgelte auch solchen Kunden berechnen 
wollte, mit denen vertraglich vereinbart 
war, dass ihr Konto dauerhaft kostenfrei 
bleibt. Die Verbraucherschützer gehen da
von aus, dass das einige tausend Kunden 
betrifft, die über gezielte Werbeaktionen mit 
den entsprechenden Textbausteinen in den 
Vertragsunterlagen ein Konto eröffnet ha
ben. 

Als Beispiel nennt die Verbraucherzentrale 
Hamburg eine Werbeaktion mit dem Kaf
feeröster Tchibo, in der mit dem Verspre
chen „Dauerhaft ohne Kontoführungs oder 
Jahresgebühren. Für alle Zeiten – verspro
chen!” geworben worden war. Bei den so 
gewonnenen Kunden habe die Postbank 
bereits eingelenkt.

Auf den gesamten Kundenbestand gese
hen, wird die Gruppe derer, die sich nun 
auf solche Versprechungen berufen kön

nen, um dauerhaft von Kontoführungsent
gelten verschont zu bleiben, vermutlich 
recht überschaubar sein. Die Kalkulation 
der Postbank wird der Eingriff der Verbrau
cherschützer deshalb wohl kaum über den 
Haufen werfen. Dennoch ist die Angele
genheit zweifellos ärgerlich. 

Zum einen bedeutet die Abmahnung sei
tens der Verbraucherschützer eine neuer
liche Diskussion und damit einen weiteren 
Imageschaden. Zudem wird die Tatsache, 
dass man die Versprechen aus besseren 
Zeiten nun wohl nolens wird halten müs
sen, zu einer Art ZweiKlassenGesellschaft 
unter den Kunden führen: die einen, die 
dank früherer Werbeaktionen dauerhaft 
von Kontoführungsentgelten verschont 
bleiben, und die anderen, die im Grunde 
für diese Kunden mitbezahlen müssen. So 
etwas schafft Unmut – wenngleich diese 
Differenzierung mit der Zeit, wenn die Dis
kussion darüber abebbt, vermutlich weni
ger stark wahrgenommen werden dürfte. 

Vorwerfen kann man der Postbank das 
Vorgehen von einst, das ihr nun wie ein 
Klotz am Bein hängt, sicher nicht: Dass 
sich die Rahmenbedingungen für das 
Bankgeschäft innerhalb weniger Jahre so 
dramatisch verändern würden, war so 
wohl kaum vorauszusehen. 

Lehren daraus ziehen kann die Branche 
gleichwohl: „Dauerhafte” Versprechen wird 
es künftig vermutlich sehr viel weniger 
 geben als noch vor einigen Jahren. Ver
triebskooperationen mit branchenfremden 
Partnern sind ohnehin schon nahezu ver
schwunden – zu groß waren hier die Aus
einandersetzungen mit Verbraucherschüt
zern und bei manchen Produkten (bei
spielsweise Versicherungen) auch die 
rechtlichen Unsicherheiten. 

Selbst für CoBrandings im Kartenge
schäft wird die Luft dünner. Erfolgreich 

können sie schließlich nur sein, wenn sie 
dem  Kunden über die Zahlungsfunktion 
hinaus einen Mehrwert bieten, doch müs
sen diese Mehrwerte auch bezahlt werden 
– und das bei einer deutlich zusammen
gestutzten Ertragsbasis. Wie viel Freude 
die Targobank an der TchiboMastercard 
haben wird, die den Kunden ebenfalls als 
dauerhaft kostenfrei verkauft wurde, ist 
deshalb noch nicht ausgemacht. Bei  
der ebenfalls ohne Jahresgebühr aus
kommenden AmericanExpressPayback
Karte ist das etwas anderes. Schließlich 
unterliegt sie nicht der InterchangeRegu
lierung.  Red. 

Preispolitik

Eine Frage der Fairness

Kontoführungsgebühren sind bekanntlich 
eines der Lieblingsthemen von Verbrau
cherschützern beim Thema Finanzen. Da
ran dürfte sich auch in nächster Zeit nichts 
ändern – zumal das Girokonto in der Brei
te eher teurer und das Gratiskonto immer 
seltener werden dürfte. Hatten Verbraucher
schützer Kunden, die sich über (aus ihrer 
Wahrnehmung) zu hohe Kontoentgelte 
ärgerten, in der Regel geraten, zu einem 
Anbieter mit Gratiskonto zu wechseln, so 
wird hier die Auswahl künftig zumindest 
kleiner werden. Wenn überhaupt, dann 
bleibt in vielen Fällen allenfalls das reine 
OnlineKonto gratis. 

Was aber, wenn der OnlineKunde seine 
Bankgeschäfte einmal nicht online erledi
gen kann, etwa weil Computer oder Inter
netanschluss streiken? Diese Frage hat die 
Verbraucherzentrale NordrheinWestfalen 
im August gestellt und dabei Filial und 
Direktbanken im Hinblick darauf unter die 
Lupe genommen, welche Alternative sie 
ihren Kunden im Notfall bieten und was 
sie dafür berechnen.



Blickpunkte

bank und markt Heft 10  Oktober 2016 7

Am besten abgeschnitten haben dabei die 
drei in den Test einbezogenen Direktban
ken INGDiba und DKB, wobei die DKB 
nach telefonischer Rücksprache sogar die 
Einsendung von Papierüberweisungen 
akzeptierte. Für den Versand des Konto
auszugs berechnen beide lediglich das 
Porto. ComdirectKunden können im Not
fall das Telefonbanking nutzen (anders als 
bei der INGDiba nicht kostenfrei) und 
sogar Belege in CommerzbankFilialen 
einreichen – allerdings gegen Entgelt.

Die Filialbanken kassieren teils (wenn 
auch nicht durchweg) kräftig ab, monie
ren die Verbraucherschützer, und zwar 
nicht nur bei beleghaften Überweisungen, 
sondern auch bei der Nutzung des Tele
fonbankings und der Selbstbedienungs
geräte. 

Natürlich scheint das auf den ersten Blick 
wenig kundenfreundlich. Und doch ist es 
nur zu verständlich, dass sich die Filial
banken hier oftmals weniger kulant zei
gen als ihre filiallosen Wettbewerber. Bei 
den Direktbanken ist das Gratiskonto 
(bislang) Standard, den sie sich leisten 
können, weil sie keine aufwendige Infra
struktur in der Fläche unterhalten. Und der 
typische Direktbankkunde ist üblicherwei
se ein OnlineKunde, der gar keinen Wert 
auf filialbasierte Services legt. Er wird 
deshalb in der Regel tatsächlich nur im 
Notfall einen Kontoauszug per Post an
fordern oder eine Papierüberweisung ein
reichen wollen. 

Bei den Filialbanken sieht das anders aus. 
Sie unterhalten Filialen und SBInfrastruk
tur, die von den Kunden mit gebühren
pflichtigen Kontomodellen (mit)finanziert 
werden. Viele ihrer OnlineKunden wählen 
nur deshalb die OnlineVariante, weil sie 
sich die Kontoentgelte sparen wollen. In
sofern ist es nur ein Gebot der Fairness 
gegenüber den anderen Kunden, den 
OnlineKunden die gleichen Services, für 
die andere mit ihrer Kontopauschale zah
len (wie die Nutzung der Kontoauszug
drucker oder den Auszugversand bezie
hungsweise die Annahme beleghafter 
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Überweisungen), nicht kostenfrei oder 
gegen ein nur symbolisches Entgelt anzu
bieten.

Die von den Verbraucherschützern bean
standete Praxis dient aber auch dem 
Selbstschutz seitens der Institute: Wenn 
Online nämlich nicht ausschließlich Online 
bedeutet, dann lassen sich Kontoführungs
entgelte in der Praxis nur schwer durch
setzen.  Red.

Innovationen 

Nicht schnell genug

Der Hype um das Handyspiel Pókemon 
Go schien vorübergehend ein guter 
 Vertriebsansatz für Versicherungen zu 
sein – schließlich erlitten Spieler, die sich 
nur noch auf das Spiel  konzentrierten und 
dabei ihre Umgebung aus dem Blick ver
loren, häufig Unfälle und Verletzungen. 
Auf rund 100 Millionen Euro schätzt der 

Berliner OnlineVersicherungsmakler Knip 
die zum Beispiel durch Autounfälle oder 
Stürze verursachten Schäden. Anfang Au
gust hat das Unternehmen deshalb die 
„weltweit erste” PókemonVersicherung 
angeboten. 

Doch so schnell man damit auch war: Zu 
diesem Zeitpunkt war die größte Begeiste
rung längst abgeflaut. Die passende Ver
sicherung zum Spiel wird sich deshalb 
wohl nicht zum großen Verkaufsschlager 
entwickeln, es sei denn, die nächste Ver

sion des Spiels würde viele Spieler wieder 
zurücklocken. 

Das Beispiel zeigt, wie schwierig es für 
Finanzdienstleister ist, aktuelle Trends für 
sich zu nutzen. Zu jedem Trend das pas
sende Produkt im Angebot zu haben, wird 
in der zunehmend schnelllebigen Welt 
kaum möglich sein – selbst wenn es Ban
ken und Versicherern gelingt, die immer 
wieder geforderte Agilität der Fintechs in 
die eigenen Strukturen zu übersetzen. 

Das muss vielleicht auch gar nicht sein. 
Dennoch würde es den Finanzdienstleis
tern gut tun, bei neuen Trends Flagge zu 
zeigen. Bei Pókemon Go beispielsweise 
hätte man Bestandskunden vielleicht ein 
mit wenigen Klicks abschließbares kurz
fristiges „Update” ihrer Unfallversicherung 
gegen einen kleinen Mehrbeitrag anbieten 
können. Um solche Chancen nutzen zu 
können, müssen viele Anbieter aber ver
mutlich erst die nötigen Strukturen schaf
fen.  Red. 

Verbraucherschutz 

Marktwächter Finanzen – 
nicht neutral genug? 

18 Monate nach dem Start des „Markt
wächter Finanzen” hat die Initiative eine 
erste Bilanz gezogen. Seit dem Projektstart 
der Marktwächter Finanzen und Digitale 
Welt im März 2015 wurden demnach zwei 
Frühwarnnetzwerke aufgebaut, in die Ver
braucherzentralen aus allen Bundeslän
dern insgesamt über 6 800 besondere 
Beschwerden von Verbrauchern meldeten, 
beispielsweise Fälle mit hohem Schaden 
für Verbraucher, mit bestimmten Zielgrup
pen im Fokus, besonders häufige Fälle, 
Dauerbrenner oder auch ganz neue The
men. 

Als Ergebnis dieser Meldungen wurden 
inzwischen sieben Untersuchungsberich
te erstellt und sechs explizite Marktwäch
terwarnungen ausgesprochen, deren Ziel 
es ist, Verbraucher auf konkrete Maschen 

oder Anbieter aufmerksam zu machen. 
Eines der Themenfelder, die die Markt
wächter besonders im Blick haben, sind 
die Standmitteilungen der Lebensversiche
rer, die oft zu intransparent seien und teil
weise nicht einmal den rechtlichen Anfor
derungen genügen. Eine weitere öffentli
che Marktwächterwarnung betrifft die 
Warnung vor teuren Dienstleistern im 
Kontext mit der Rückabwicklung alter Ver
sicherungsverträge.

Zwölf Abmahnverfahren haben die Markt
wächter eingeleitet, von denen fünf bereits 
erfolgreich waren. 

So wurde die Solvium Capital GmbH, 
Hamburg, wegen mehrerer Verstöße gegen 
das Vermögensanlagengesetz erfolgreich 
abgemahnt. 

Nach einem Hinweis der Marktwächter 
Finanzen hat die BaFin der SPS Bank N.V. 
das unerlaubt betriebene Einlagen und 
Kreditgeschäft untersagt und die unverzüg
liche Abwicklung der unerlaubt betriebenen 
Geschäfte angeordnet. 

Auch ein (namentlich nicht genanntes) 
Fintech ist bereits in Visier der Marktwäch
ter geraten, vermutich N26  (damals noch 
Number 26). Das Startup schlug im Früh
warnnetz auf, weil sich Verbraucher darü
ber beschwerten, dass Bareinzahlungen 
auf das eigene Konto nur bis 100 Euro im 
Monat kostenlos waren – obwohl das Un
ternehmen gleichzeitig mit einem kosten
losen Girokonto warb. Hier intervenierte 
(vermutlich sehr zur Befriedigung vieler 
Banker) das sächsische Marktwächterteam 
und forderte das Unternehmen auf, die Ko
sten für das Konto auf der Homepage deut
lich erkennbar darzustellen. 

Dass die deutsche Kreditwirtschaft ange
sichts dieser Zwischenbilanz von einem 
sinnvollen Ansatz spricht, ist angesichts 
der genannten Beispiele nicht verwunder
lich – schließlich ist es nur im Interesse 
der Branche, wenn „schwarze Schafe” an
geprangert beziehungsweise unseriöse 
Praktiken unterbunden werden. 
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Ebenso wenig muss es jedoch überra
schen, wenn die DK weiteren Verbesse
rungsbedarf sieht. Da ist zum einen die 
Forderung, die Marktwächter müssten 
ihre Aufgaben „im Gebot der Neutralität” 
ausüben und dürften nicht als Sprachrohr 
der Verbraucherschützer wahrgenommen 
werden. Hier wird man sicher fragen dür
fen, warum hier so sorgfältig getrennt 
werden sollte. Eigentlicher Zweck der 
Marktwächter ist schließlich ein verbes
serter Verbraucherschutz. Und aus eben 
diesem Grund sind sie nicht nur organi
satorisch bei den Verbraucherzentralen 
angesiedelt, sondern setzen auch auf 
deren Arbeit auf. 

Ein anderer Wunsch der Kreditwirtschaft 
ist dagegen sicher berechtigt: Vor Ver
öffentlichungen sollten alle relevanten 
Interessengruppen angehört werden. Da
mit würde man nur dem bereits in der 
Antike praktizierten Motto der Ausgewo
genheit („audiatur et altera pars”) gerecht. 
Und vor möglichen Missverständnissen, 
die sich auf diese Weise ausräumen las
sen, sind sicher auch die Marktwächter 
nicht gefeit. 

Schon kurz nach der Veröffentlichung der 
Zwischenbilanz hat sich der Marktwächter 
Finanzen übrigens erneut zu Wort gemel
det. Anfang September wurde die Degussa 
Bank erfolgreich abgemahnt, ihre Regeln 
zur Zinsanpassung bei Krediten abzuän
dern, die die Bank nach billigem Ermessen 
habe festlegen wollen.  Red. 

Baufinanzierung

Rechtliche Unsicherheiten

Es scheint eine Spezialität des deutschen 
Gesetzgebers zu sein, bei der nationalen 
Umsetzung von EURichtlinien die Vorga
ben schärfer zu formulieren, als es EU
rechtlich erforderlich ist. Kritisiert wurde 
dies beispielsweise bei der Verbraucher
kreditrichtlinie. Und auch die Wohnimmo
bilienkreditrichtlinie bildet hier keine Aus
nahme. 



10 bank und markt Heft 10  Oktober 2016

Blickpunkte

So heißt es beispelsweise in der EURicht
linie, dass ein Kredit nur dann vergeben 
werden darf, wenn das Darlehen vertrags
gemäß erfüllt wird. Während bei dieser 
passiven Formulierung offenbleibt, ob dies 
durch den Darlehensgeber selbst erfolgt 
oder durch seinen Erben, einen Bürgen 
oder auch eine Lebensversicherung, ist in 
§ 505  a des deutschen Umsetzungsgeset
zes der Darlehensnehmer ausdrücklich 
genannt. Und das wieder lässt sich so 
verstehen, dass er selbst den Vertrag er
füllen muss und deshalb die Vertragslauf
zeit nie länger sein darf als die statistische 
Lebenserwartung, wodurch eine Kreditver
gabe an Menschen über 60 Jahre kaum 
noch möglich ist. Darin sieht zum Beispiel 
der Immobilienverband Deutschland (IVD) 
e.V., Berlin, eine Altersdiskriminierung und 
fordert, die Originalformulierung aus der 
EURichtlinie zu übernehmen, um diesen 
Missstand zu beseitigen. 

An anderer Stelle hat der deutsche Gesetz
geber zwar die Formulierungen der EU
Richtlinie übernommen. Hier wäre es aber 
besser gewesen, die EUVorgaben etwas 
zu konkretisieren. Das meint zumindest 
der Genossenschaftsverband Bayern. 

So heißt es beispielsweise in § 505 a 
des  Gesetzes, dass ein Darlehensvertrag 
nur dann abgeschlossen werden darf, 
wenn es „wahrscheinlich” ist, dass der 
Dar lehensnehmer seinen Verpflichtungen 
vertragsgemäß nachkommen kann. 

Und gemäß § 505 b darf die Kreditwür
digkeitsprüfung nicht „hauptsächlich” da
rauf gestützt werden, dass der Wert der 
Immobilie, des Grundstücks oder grund
stücksgleichen Rechts voraussichtlich 
zunimmt oder den Wert des Darlehens 
übersteigt. 

Was genau „wahrscheinlich” oder „haupt
sächlich” bedeutet, wird dabei nicht näher 
konkretisiert. 

Wegen solch unbestimmter Rechtsbegriffe 
ist eine rechtssichere Kreditvergabe dem 
GVB zufolge kaum noch möglich. Damit, 

dass der deutsche Gesetzgeber hier seine 
Möglichkeiten zur Konkretisierung nicht 
genutzt hat, werde die Entscheidung auf 
die Gerichtsbarkeit abgewälzt. Und die 
rechtlichen Unsicherheiten, die sich daraus 
für die Kreditgeber ergeben, machen die 
Darlehensvergabe nicht einfacher. 

Unter dem Strich scheinen die negativen 
Auswirkungen der seit März dieses Jahres 
geltenden Richtlinie tatsächlich deutlich 
spürbar zu sein. Das bestätigt auch eine 
Mitte September veröffentlichte Mitglieder
umfrage des Bundesverbandes Freier 
 Immobilien und Wohnungsunternehmen 
(BFW) e.V., Berlin, der zufolge 80 Prozent 
der befragten Unternehmen die Auswirkun
gen der Wohnimmobilienkreditrichtlinie 
beim Abverkauf wahrnehmen. 40 Prozent 
der Unternehmen berichten sogar von 
kurzfristigen Absagen der Verbraucher auf
grund eines negativen Kreditbescheids 
kurz vor Vertragsabschluss. 

Dass hierfür weniger die Bosheit der Bau
finanzierer verantwortlich ist, die ihren 
Kunden die Eigenheimfinanzierung nicht 
gönnen, sondern dass die Ursache in 
Formulierungen des deutschen Gesetzes
textes liegt, scheint immerhin mittler
weile auch in der Politik angekommen zu 
sein. Dem Vernehmen nach drängt 
 Bundesfinanzminister Schäuble auf Kor
rekturen.  Red. 

Yomo

Mit dem Segen des  
Bundeskartellamts

Noch gibt es keinerlei offizielle Kommuni
kation zu „Yomo”, dem Appbasierten Gi
rokonto, an dem die Finanzinformatik und 
einige Sparkassen arbeiten. Auch auf der 
Website yomo.de gibt es bisher nicht mehr 
als Sprüche, die neugierig machen sollen. 
Interessenten, die sich gleichwohl für einen 
Newsletter registrierten, erhielten ebenfalls 
nicht wesentlich mehr als die Information, 
worum es sich bei Yomo handelt, und die 
Möglichkeit, sich auf eine BetaWarteliste 

setzen zu lassen. Und doch ist das Smart
phoneKonto der Sparkassen längst in den 
Medien präsent. 

Das mag nicht gewollt sein. Dennoch ist 
allein schon diese Tatsache für die Spar
kassenorganisation im Grunde schon ein 
enormer Erfolg. Denn wann konnten sich 
Kreditinstitute je rühmen, an Innovationen 
zu tüfteln, auf die die Öffentlichkeit wirk
lich neugierig ist? Das war bisher doch 
meist eher der Technologiebranche vor
behalten. 

Mitte September gab es nun jedoch erst
mals Konkretes zu vermelden. Das Bun
deskartellamt teilte mit, keine Einwände 
gegen Yomo zu haben. Diese Mitteilung 
seitens der Wettbewerbshüter erklärt min
destens zu einem großen Teil die bisherige 
Zurückhaltung in Sachen Öffentlichkeitsar

beit: Man wollte wohl nicht über ein unge
legtes Ei gackern, um nicht im Nachhinein 
zurückrudern zu müssen, wenn die Kar
tellbehörde doch Einwendungen erhoben 
hätte. 

Getreu dem Motto „Vorsicht ist besser als 
Nachsicht” hatten die Sparkassen die Wett
bewerbshüter vorab über ihre Pläne infor
miert, eine gemeinsame App zu entwi
ckeln, die Kontoeröffnung und Kontofüh
rung über das Mobiltelefon ermöglicht. 
Denn da die einzelnen Sparkassen im 
Wettbewerb zueinander stehen, hätte ein 
solches bundesweites Angebot möglicher
weise als wettbewerbsrechtlich zweifelhaft 
eingestuft werden können. 

Das scheint aber nun nicht der Fall zu 
sein. Denn die Zusammenarbeit mehrerer 
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Sparkassen ermöglicht es vor allem auch 
kleineren Instituten, ein eigenes Appba
siertes Girokonto anzubieten und junge 
Kunden anzusprechen, so das Bundeskar
tellamt. Dadurch dürfte der Wettbewerb auf 
dem Markt für Girokonten eher belebt wer
den – zumal der Kunde über die App unter 
den teilnehmenden Sparkassen – unab
hängig von seinem Wohnort – ein konto
führendes Institut auswählen kann

Zwar sprechen die Wettbewerbshüter auch 
einen kritischen Punkt an: Die gemeinsa
me Vereinbarung der Sparkassen darüber, 
die Basisversion des AppKontos kosten
los anzubieten, könnte eine wettbewerbs
beschränkende Vereinbarung darstellen. 
Ein Verfahren gegen die teilnehmenden 
Sparkassen soll gleichwohl nicht eingelei
tet werden. Denn das Vorgehen erscheine 
gerechtfertigt, weil so auch kleinere Insti
tute die Möglichkeit hätten, Neukunden zu 
gewinnen. Und im derzeitigen Marktumfeld 
scheint des dem Kartellamt unumgänglich, 
die Basisversion eines AppKontos kos
tenfrei anzubieten, sodass die Vereinba
rung – wenn überhaupt – den Wettbewerb 
nur geringfügig beschränke. 

Dies wiederum lässt sich zwar so verste
hen, dass die gleiche Fragestellung bei 
veränderten Marktbedingungen erneut aufs 
Tapet kommen und dann möglicherweise 
anders beantwortet werden könnte. Für den 
Moment ist das aber unwesentlich. Im Au
genblick zählt die Tatsache, dass die Kar
tellbehörde gerade auch kleineren Sparkas
sen eine faire Chance im Wettbewerb nicht 
nur, aber auch mit den Fintechs zugeste
hen will. Und den können sie nur mit einer 
gebührenfreien Basisversion der App auf
nehmen. Hätte die Kartellbehörde dies un
tersagt, wäre das Projekt vermutlich von 
Anfang an zum Scheitern verurteilt gewe
sen. Denn eins ist klar: Wer will, dass die 
Kreditwirtschaft in Sachen Digitalisierung 
mithält und nicht zu ihrem Opfer wird, der 
muss Banken und Sparkassen wenigstens 
an einigen Stellen eine vergleichbare „Nar
renfreiheit” einräumen, wie sie den Fintechs 
gewährt wird. Das hat das Bundeskartell
amt offenbar erkannt. Red.

Innovationen 

Situative Versicherungen 
für neue Zielgruppen

Die Steuererklärung passt noch immer 
nicht auf einen Bierdeckel – ein neues 
Versicherungsprodukt der SV Sparkassen 
Versicherung, Stuttgart, aber sehr wohl. 
So titelt es der Versicherer zumindest in 
einer Pressemitteilung. Gemeinsam mit 
dem 2013 gegründeten InsurtechStartup 
Situative GmbH, Düsseldorf, haben die 
Stuttgarter nämlich ein erstes Produkt im 
Bereich situativer Versicherungen an den 
Markt gebracht. Anlass ist das alljährlich 
im Herbst stattfindende Cannstatter Volks
fest Wasen, mit rund vier Millionen Besu
chern das zweitgrößte Volksfest in 
Deutschland. 

Eigens hierfür bietet der Versicherer mit 
dem „SV WasenSchutz” eine Versicherung 
für einen Tag. Abgeschlossen werden kann 
das Produkt schnell und einfach per 
Smartphone und eignet sich damit auch 
für kurzentschlossene Festbesucher. Be
zahlt wird per Kreditkarte, Sofortüberwei
sung oder Paypal.

Für einen Beitrag von 4,99 Euro sind 
dann 24 Stunden lang der Diebstahl von 
Jacken, Taschen, Portemonnaies und 
Mobiltelefonen sowie der Verlust von Do
kumenten versichert. Auch Haftpflichtan
sprüche für Schäden an gemieteten oder 
geliehenen Sachen (beispielsweise ein 
geliehenes Dirndl) oder nach einem Unfall 
gegebenenfalls nötig werdender Zahner
satz sind abgesichert. 

Im digitalen Zeitalter nicht ganz unwich
tig: Die Versicherung hilft beim Löschen 
veröffentlichter Fotos, die so nicht hätten 
veröffentlicht werden sollen. Alles in allem 
ein Produktzuschnitt, der die meisten 
Schäden, die bei einem normalen Fest
besuch auftreten können, abdecken 
 dürfte.

Eine ordentliche Grundabsicherung kön
nen und sollen Produkte wie der Wasen

schutz sicher nicht ersetzen. Im Gegenzug 
wird mancher, der die Versicherung zum 
Volksfest abschließt, das eine oder ande
re Risiko damit doppelt abgesichert ha
ben, dann zum Beispiel, wenn das ge
stohlene Handy etwa schon von der 
Hausratversicherung ersetzt wird. Viele 
Verbraucher wissen aber gar nicht so ge
nau, für welche Schäden sie bereits ver
sichert sind. Insofern wird das „Rundum
SorglosPaket” sicher auf Nachfrage sto
ßen: ein unkompliziertes Produkt, das 
man schnell abschließen kann, ohne sich 
lange zu binden, und mit denen man des
halb – schon der geringen Beiträge wegen 
– im Grunde auch nicht sehr viel falsch 
machen kann. 

Vielleicht ist der Wasenschutz somit ein 
Beispiel dafür, wohin die Reise in Sachen 
Versicherungen gehen kann, wenn es gilt, 
neue Zielgruppen oder bestimmte Nischen 
zu erreichen beziehungsweise mit wenig 
komplexen und damit schnell an den 
Markt zu bringenden Produkten, in denen 
Elemente aus anderen Policen passgenau 
gebündelt werden, auf Trends oder spezi
elle Bedürfnisse zu reagieren. 

Weitere Beispiele für solche Produkte fin
den sich auf der Plattform Appsichern.de, 
die die Europäische Reiseversicherung AG, 
München, gemeinsam mit der Situative 
GmbH an dem Markt gebracht hat. Hier 
können zum Beispiel Schäden versichert 
werden, die entstehen, wenn man das ei
gene Fahrzeug an einen Freund verleiht 
(„Drittfahrerschutz”), Personen der Reise
gepäckschäden bei einer Busreise („Bus
reiseschutz”) oder zusätzliche Kosten, die 
bei einer Reise entstehen, wenn der Versi
cherte beispielsweise durch eine Zugver
spätung ein Flug verpasst („Verspätungs
schutz”). 

Auch die SV Sparkassenversicherung hat 
angekündigt, die Produktgruppe der situ
ativen Versicherungen in Zukunft weiter 
auszubauen, um Kunden die Möglichkeit 
zu geben, frei zu entscheiden, für welchen 
Zeitraum sie die eine oder andere Versi
cherung brauchen.  Red. 


